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VORWORT DES PRÄSIDENTEN 
 
 
Liebe SIBA-Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Der Sommer ist bald vorbei, die Tage werden kürzer und kühler, der Herbst rückt näher und 
schneller, als uns lieb ist, werden wir 2006 schreiben. Wir alle wissen, dass ab 1. Januar 2006 für 
die Broker mit der vom neuen VAG vom 17.12.2004 geforderten Registrierung der ungebundenen 
Vermittler ein neues „Zeitalter“ beginnen wird. In der letzten Ausgabe der SIBA Info haben wir 
ausführlich darüber berichtet und Ihnen in Aussicht gestellt, Sie über die weiteren Entwicklungen 
auf dem Laufenden zu halten. 
 
Inzwischen, d.h. am 5. Juli 2005, hat das BPV einen überarbeiteten Entwurf zur neuen Aufsichts-
verordnung publiziert. Obwohl dieser Text noch nicht der Weisheit letzter Schluss und darüber in 
Veröffentlichungen verschiedener Stellen (z.B. SVV oder IIS) orientiert worden ist, fügen wir die-
ser Ausgabe den Text des Verordnungsentwurfs bei mit einer ergänzenden Zusammenfassung 
der hauptsächlichen Bestimmungen.  
 
Nach Aussagen von Vertretern des BPV ist die definitive Fassung der Aufsichtsverordnung AVO 
nicht vor Oktober 2005 zu erwarten. Die Inkraftsetzung des VAG wird nach heutiger Meinung je-
doch nach wie vor auf den 1.1.2006 erwartet. Es ist deshalb empfehlenswert, dass sich die Broker 
auf diesen Termin einstellen und sich beispielsweise heute schon Gedanken machen, welche 
Mitarbeiter bzw. Kundenbetreuer sich registrieren lassen müssen. 
 
Zur Geldwäscherei-Problematik: Bezüglich der im VAG-Entwurf (Anhang: Änderung des Geldwä-
schereigesetzes (GwG) – Art. 2 Abs. 2 lit. c GwG) vorgesehenen generellen Unterstellung der 
unabhängigen Broker unter das GwG, gegen welche sich der SIBA vehement gestellt hat, hat sich 
eine für uns - wenigstens vorläufig - positive Änderung der Situation ergeben. Inzwischen wurde 
nämlich im Rahmen der Vorbereitung des Finanzmarktaufsichtsgesetzes (FINMAG) entschieden, 
dass neben der EBK und dem BPV auch die Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei 
in die neu integrierte Finanzmarktaufsichtsbehörde (FINMA) übergeleitet werden soll. Damit wird 
der Hauptzweck der Revision des genannten Artikels, nämlich die Vermeidung einer Doppelauf-
sicht, obsolet. Das BPV wird deshalb nach unserer Erwartung dem Bundesrat beantragen, diese 
Gesetzesänderung vorerst nicht in Kraft zu setzen und vielmehr im Rahmen der Beratung des im 
Entwurf vorliegenden Finanzmarktgesetzes (FINMAG) nochmals zu überprüfen. Völlig offen ist 
allerdings im heutigen Zeitpunkt, ob der Bundesrat Art. 2 Abs. 2 lit . c GwG später nicht doch in 
Kraft setzen wird. Zu hoffen ist allerdings, dass in der Revision insofern gewisse Einschränkungen 
der Geldwäschereiaufsicht über die unabhängigen Versicherungsvermittler vorgesehen werden, 
als die Kontrollen nach GwG nicht für alle Tätigkeiten eines Vermittlers relevant sein werden. 
�
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Zur internationalen Entwicklung: Unser Vorstandsmitglied, Kurt Wicki, hat im Mai 2005 an dem 
anlässlich der Generalversammlung des von BIPAR abgehaltenen Ersten Europäischen Forums 
für Versicherungsvermittler teilgenommen. Sein in dieser Ausgabe wiedergegebener Bericht ent-
hält viele interessante Details zur Frage der Kostentransparenz in den verschiedenen Märkten. 
Seiner Einschätzung, dass wir mit professionellem Verhalten einem gesunden und erfolgreichen 
Brokermarkt mit Zuversicht entgegen sehen dürfen, kann ich mich vorbehaltlos anschliessen. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen weiterhin viel Erfolg und grüsse Sie herzlich 

 

 
Moritz Kuhn 
Präsident SIBA 
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VERMITTLERAUFSICHT 
 
Nach Abschluss der Vernehmlassung hat das BPV am 5. Juli 2005 einen revidierten Entwurf der 
Aufsichtsverordnung veröffentlicht. Der Text dieses Entwurfs ist als Anhang I beigefügt. Das BPV 
hat dazu nachstehende Erläuterungen publiziert: 
 
Versicherungsvermittler unter Bundesaufsicht 
Mit dem neuen Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) fallen die Versicherungsvermittler unter Bun-
desaufsicht. Kernelement der neuen Regelung ist neben den verschärften Informationspflichten 
gegenüber den Versicherungsnehmern die Schaffung eines zentralen Registers.  
 
Obligatorium für ungebundene Versicherungsvermittler 
Für ungebundene Versicherungsvermittler (Makler und Broker) ist der Registereintrag obligato-
risch; sowohl für die juristischen wie natürlichen Personen. Alle übrigen Versicherungsvermittler 
(Kundenbetreuer im Auftrag der Versicherungsgesellschaften) haben das Recht, sich ins Register 
eintragen zu lassen. 
 
Geltungsbereich 
Ausländische Broker mit Niederlassung in der Schweiz unterliegen in Bezug auf die Registrierung 
den gleichen Pflichten wie inländische Broker. Ausländische Broker ohne Niederlassung in der 
Schweiz müssen sich registrieren lassen, wenn der Versicherungnehmer in der Schweiz domizi-
liert ist, oder die versicherte Sache in der Schweiz liegt. Die Registrierpflicht gilt für die juristische 
Person (die Firma), ebenso wie für den/die zuständigen Kundenbetreuer. Die Versicherungsver-
mittlungstätigkeit im Ausland eines Versicherungsvermittlers oder einer Versicherungsvermittlerin 
mit Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz untersteht nicht der Aufsicht in der Schweiz. 
 
Voraussetzungen zur Registrierung  
Für die Registrierung müssen von allen Versicherungsvermittlern verschiedene Voraussetzungen 
erfüllt werden. Wichtigste Kriterien sind die fachlichen Voraussetzungen sowie die finanzielle Ge-
währ. Die fachliche Voraussetzung wird in Zukunft durch das Ablegen einer Prüfung erworben. In 
einer Übergangsphase genügt der Nachweis von fünf Jahren Berufserfahrung als Versicherungs-
vermittler. Bei der finanziellen Gewähr ist eine Berufshaftpflichtversicherung für Vermögensschä-
den mit einer Deckungslimite von mindestens CHF 2 Mio. über alle Schadenfälle eines Jahres 
oder eine gleichwertige Sicherheit beizubringen. 
 
Inkraftsetzung 
Gesetz und Verordnung werden durch den Bundesrat voraussichtlich auf den 1.1.2006 in Kraft 
gesetzt. 
 
Anmeldung 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können keine Anmeldungen für den Registereintrag entgegen ge-
nommen werden. Erste Anmeldungen sind voraussichtlich ab 1.1.2006 mittels einer neu ent-
wickelten Internet-Plattform möglich. Über das Internet erfolgt auch die Bezahlung der Registrie-
rungsgebühr. Für die Folgejahre wird eine jährliche Aufsichtsabgabe fällig. 
 
Publikation 
Alle registrierten Versicherungsvermittler werden – unter Berücksichtigung der Bestimmungen des 
Datenschutzes – im Internet publiziert. Die Abgabe eines persönlichen Ausweises entfällt. 
 
Um die geplante Internet-Plattform möglichst benutzerfreundlich zu gestalten, sucht das BPV für 
Herbst 2005 Versicherungsvermittler, die sich als Test-Benutzer zur Verfügung stellen. Es haben 
sich bereits einige SIBA-Mitglieder gemeldet. 
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Neues Ausbildungs- und Prüfungsreglement 
Wie bereits im vorangehenden Artikel erwähnt, werden sich zukünftig neue ungebundene Versi-
cherungsvermittler vor Aufnahme ihrer Tätigkeit registrieren lassen müssen. Sofern sie keine an-
dere anerkannte Versicherungsausbildung nachweisen können, werden sie sich einer schriftlichen 
und mündlichen Prüfung unterziehen müssen. Diese schriftliche Prüfung besteht aus vier The-
menkreisen: 
 

·  Versicherungswirtschaft 
·  Recht 
·  Sach- und Vermögensversicherungen 
·  Personenversicherungen 

 
Zusätzlich ist eine mündliche Prüfung zu bestehen, bei der ein Fallbeispiel mit einer gewissen 
Berücksichtigung des Tätigkeitsgebietes des Kandidaten vorgelegt wird. 
 
Für diese mündlichen Prüfungen werden Experten und Hauptexperten gesucht. Dabei sollte es 
sich um Kundenbetreuer handeln mit soliden Kenntnissen der Sach-, Vermögens- und Personen-
versicherungen. Eine detaillierte Beschreibung der Anforderungen, zeitlichen Belastungen und der 
Entschädigung wird zur Zeit noch erstellt. Die Experten werden auf ihre Tätigkeit vorbereitet. 
 
Wie halten es für sinnvoll, wenn die zukünftigen Broker in der mündlichen Prüfung auch von Bro-
kern geprüft werden, da die Situation eines Kundengesprächs, geführt von einem Broker oder 
einem gebundenen Vermittler, nicht unbedingt identisch ist. 
 
Daher suchen wir Broker, die sich eine Tätigkeit als Prüfungsexperte vorstellen können. Bei Inte-
resse senden Sie bitte ein unverbindliches Mail an Elke Petry, elke.petry@aon.ch. 
 
 
Voraussichtliche Kosten der Registrierung 
Nach den uns vorliegenden Informationen sind Registrierungsgebühren von CHF 400 pro Person 
und CHF 200 pro juristische Person vorgesehen. Ausserdem steht bereits fest, dass die jährliche 
Aufsichtsgebühr im Jahr 2007 CHF 300 (wiederum pro Person) betragen wird.  
 
 
Noch offen:  Prüfung und Registrierung der gebundenen Vermittler 
Nachdem vorerst vorgesehen war, dass sich der Aussendienst der Versicherer geschlossen (auf 
freiwilliger Basis) ebenfalls registrieren lassen würde, bietet sich heute ein recht unterschiedliches 
Bild. Einige Gesellschaften (z.B. Mobiliar, Pax, Zürich) befürworten sowohl Prüfung und Registrie-
rung. Andere (z.B. Allianz-Suisse, Basler, Swiss Life) bejahen die Prüfung, nicht aber die Regi-
trierung. Weitere, wie Helvetia-Patria, National und Vaudoise bejahen die Prüfung, sind aber noch 
unsicher, ob sie ihre Mitarbeiter registrieren lassen wollen. 
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IIS MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2005 – AUSBILDUNG FÜR VERMITTLER  
 
Im Mai 2005 fand die Mitgliederversammlung des IIS Insurance Institute of Switzerland 
(www.insurance-institute.ch) in Zürich statt. Das IIS blickt auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurück. 
Es hatte ca. 170 Kursteilnehmer und  inzwischen 49 Firmenmitglieder. Ausserdem wurden zwei 
neue Ausbildungsgänge ins Programm aufgenommen: 
 

·  Ausbildung für Schadenmitarbeiter = Associate in Claims und 
·  Risk Management Ausbildung = Associate in Risk Management auf Französisch in Lau-

sanne 
 
Zur personellen Verstärkung hat das IIS deshalb per 1. Mai 2005 die Assistentin Carmen Jecklin 
eingestellt.  
 
Besonderes Interesse fand an der Mitgliederversammlung der Vortrag von Elke Petry über die 
zukünftige Aufsicht und Registereintragung der Vermittler, von dem auch die NZZ berichtete. Ihre 
Ausführungen, welche Personen sich eintragen müssen, welche Qualifikationen / Prüfungen vor-
ausgesetzt werden und wie hoch die Gebühren sind, wurden unter den Teilnehmern und mit dem 
anwesenden BPV-Vertreter Albert Gemperle lebhaft diskutiert.  
 
Das IIS selbst hat entschieden, sich nicht aktiv an der Ausbildung oder der Prüfung für Versiche-
rungsvermittler zu beteiligen. Bei den Versicherungsgesellschaften stehen bereits vielfältige Aus-
bildungsmöglichkeiten dafür zur Verfügung. Ausserdem will sich das IIS auf höhere Aus- und Wei-
terbildungen konzentrieren. In diesem Zusammenhang hat der IIS Vorstand beschlossen, den 
Kurs „Berufskunde für Broker“ qualitativ aufzuwerten und die Ausbildung zum CIB® Chartered In-
surance Broker zu fördern. Der CIB®-Titel ist auch für die Eintragung ins Vermittlerregister aner-
kannt (Bericht Uwe Meise, Geschäftsführer IIS). 
 
 
Wie weiter ? –  Fragen unserer Mitglieder 
In dieser wichtigen Übergangsphase befasst sich eine Arbeitsgruppe im SIBA-Vorstand mit Fra-
gen der Abwicklung, sei es im Zusammenhang mit den Formalitäten der Anmeldung oder mit der 
Handhabung der Informationspflicht. Wir rufen in Erinnerung, dass der Versicherungsvermittler, 
insbesondere der unabhängige Versicherungsbroker, dem Kunden beim ersten Kundenkontakt 
folgende Informationen in schriftlicher Form abgeben muss: 
 

·  Name des Brokers mit Adresse 
·  Angabe über bestehende Vertragsbeziehungen mit Versicherern 
·  Angabe über angebotene Deckungen inkl. Angabe, von welchem Versicherer Angebote 

stammen 
·  Angabe der im Haftungsfall zu belangenden Person 
·  Angabe über die Handhabung der Personendaten (Ziel, Umfang, Empfänger, Aufbewah-

rung) 
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INNOVATIONSPREIS DER SCHWEIZER VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT  
 
Für den diesjährigen Innovationspreis liegen bereits einige Bewerbungen vor. Selbstverständlich 
sind auch Broker eingeladen, Innovationen aus den Bereichen Produkte und Dienstleistungen 
sowie Prozesse und Instrumente einzureichen. Einsendeschluss für die Bewerbungsunterlagen ist 
der 30. September 2005. Die Preisvergabe findet am 25. Oktober 2005  im Swiss RE Centre for 
Global Dialogue in Rüschlikon statt (s. Anhang II). 
 
 
 
INTERNATIONAL 
 
Trends in der Versicherungsvermittlung 
Erstes europäisches Forum für Versicherungsvermittler 
(Bericht von Kurt Wicki, Lausanne) 
 
Am 26. und 27. Mai 2005 organisierte das BIPAR anlässlich seiner Generalversammlung das  
Erste Europäische Forum für Versicherungsvermittler in Brüssel. Zur Sprache kamen vor allem 
die europäische Vermittler-Richtlinie, die künftige Rolle und Entschädigung sowie die Haftung der 
Broker. Über 200 Teilnehmer aus rund 30 Ländern trugen zum vollen Erfolg der Tagung bei. Die 
rasante Entwicklung im Bereich der Entschädigung des Vermittlers beschäftigt zusehends die 
Broker, während die Kostentransparenz beim abhängigen Vermittler weniger thematisiert wird und  
für ihn dadurch ein unfairer Wettbewerbsvorteil entstehen könnte. Es ist somit kein Wunder, dass 
das Forum allseitig auf grosses Interesse stiess und reichlich zum Gedankenaustausch auf inter-
nationaler Ebene genutzt wurde.  
 
BIPAR ist die europäische Dachorganisation der nationalen Broker- und Generalagenten-
Verbände mit Sitz in Brüssel. BIPAR zählt zurzeit 48 Mitgliederverbände aus 31 Staaten von Eu-
ropa und den Mittelmeerländern. Die Ziele des laufenden Geschäftsjahres sind unter anderem: 
 

·  Beobachtung der Entwicklung im Bereich der Entschädigung und Interessenvertretung der 
Verbände in der EU, inkl. Lobbying-Aktivität bei der EU-Kommission  

·  EU-Wettbewerbsumfrage 
·  Berichterstattung über die Umsetzung der Vermittlerrichtlinie 

 
Weiter arbeitet BIPAR an der Errichtung eines Informationssystems über länderspezifische und 
alltagsbezogene Themen sowie an der Erstellung eines zentralen  Registers, das die in Europa 
tätigen Vermittler erfassen soll.  
 
 
Vermittler-Richtlinie vom 9. Dezember 2002 (IMD Insurance Mediation Directive) 
Die EU setzte den Mitgliedstaaten eine Frist bis 15. Januar 2005, um die Richtlinie in das nationa-
le Recht aufzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt hatten lediglich 7 Staaten die Umsetzung vorge-
nommen. Die Folge der Nichtumsetzung ist eine unterschiedliche Gesetzgebung in den einzelnen 
Staaten, was für grenzüberschreitende Tätigkeiten zu Schwierigkeiten, vor allem im Bereich der 
Haftung des Brokers sowie bei der  Niederlassungsfreiheit, führen kann. Die EU will nun gegen 
die fehlenden Staaten Massnahmen einleiten, um möglichst schnell einen wettbewerbsfähigen 
Binnenmarkt zu schaffen.  
 
Die Richtlinie soll einheitliche Rahmenbedingungen in den folgenden Bereichen schaffen: 
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·  Einführung eines Berufsregisters  
·  Berufskenntnisse und Berufserfahrung 
·  Grundausbildung und versicherungsspezifische Kenntnisse 
·  Keine schwerwiegenden Strafregistereinträge bzw. Vorstrafen 
·  Berufshaftpflichtversicherung mit einer minimalen Versicherungssumme von 1,5 Mio. 

            Euro pro Jahr 
·  Prämienschutzklausel zugunsten der Versicherten 
·  Strenge Informationspflicht gegenüber den Versicherten 

 
Weiter zu bemerken ist, dass die Richtlinie nichts über den Entschädigungsmodus des Vermittlers 
aussagt. Die EU machte jedoch kürzlich klar, dass sie die Schaffung der nötigen Grundlagen für 
eine angemessene Transparenz in dieser Sache den Mitgliedstaaten oder den nationalen Berufs-
verbänden überlasse, ansonsten sie entsprechende Auflagen machen würde.  
 
Zusammenfassend kann die Aussage gemacht werden, dass die Verordnung des schweizeri-
schen VAG im wesentlichen mit dem Inhalt der EU-Vermittler-Richtlinie übereinstimmt. 
 
Künftige Rolle des Brokers und dessen Entschädigung 
Laut Aussage des Generalsekretärs der FERMA (Verband der Europäischen Risk Manager)   
besteht der Trend bei den Mitgliedern, das Risk Management vom Einkauf der Versicherungs-
deckungen zu trennen. Der Risk Manager werde nicht mehr der Versicherungseinkäufer von   
gestern sein, sondern ein Mitarbeiter auf Stufe Direktion, der sich mit strategischem Management, 
operativen und personellen Risiken befasse, während der Versicherungseinkäufer eher bei der 
Einkaufsabteilung angegliedert sein wird und die Verhandlungen mit den Versicherungsgesell-
schaften sowie das tägliche Versicherungsgeschäft führen werde. Die Aussage gewinnt an Be-
deutung, wenn man bedenkt, dass die versicherbaren Risiken, je nach Betrieb, nur gerade noch 
20 bis 40% der Gesamtrisiken eines Unternehmens betragen. Der Trend geht also klar Richtung 
globales Risk Management, zu dessen Verwirklichung der Broker einen wesentlichen Beitrag  
leisten kann. Anders gesagt erwarten vor allem die Kunden mit eigenen Risk Management-
Abteilungen vom Broker mehr Beratung und weniger Vermittlertätigkeit. 
 
Nun drängt sich die heikle Frage der Entschädigung des Vermittlers auf. Gefragt ist Kostentrans-
parenz, nämlich wer und welche Dienstleistungen entschädigen soll. Wie bereits erwähnt, macht 
die EU keine Auflagen bei der  Entschädigung. Sie hat jedoch im Zusammenhang mit der Spitzer-
Affäre bekannt gegeben, dass sie in ähnlich gelagerten Fällen entsprechende Massnahmen von 
den Mitgliedstaaten respektive von den Berufsverbänden erwartet. Einzelne Länder sind bereits 
zu einer vermehrten  Kostentransparenz übergegangen. Hierzu einige Beispiele für das bessere 
Verständnis des herrschenden Chaos:  
 

·  Skandinavische Staaten: Diese haben eine Art Nettoquotierung eingeführt, das heisst die 
Gesellschaften fakturieren die Prämie sowie eine ausgewiesene, reduzierte Courtage, 
welche dem Broker vom Versicherer bezahlt wird. Seinerseits fakturiert der Broker dem 
Kunden seine Beratertätigkeiten. 

·  England: Die Provision als Entschädigungssystem ist nicht in Frage gestellt. Provisionen 
müssen jedoch mindestens auf Anfrage offen gelegt werden. 

·  Deutschland: Die Ausarbeitung eines Verhaltenskodex ist in Bearbeitung. Die Provision 
soll aber nicht in Frage gestellt sein. Auf Anfrage soll aber eine volle Kostentransparenz 
gewährt werden. 

·  Holland: Nachdem die Banken und Versicherer Marktführer im Vertrieb von Versiche-
rungsprodukten sind, tendieren diese auf eine eingeschränkte, d.h. eher summarische 
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Kostentransparenz bei den Verkaufs- und Beratungskosten, dies zumindest im Massenge-
schäft. 

·  Kanada: Die meisten kanadischen Versicherungsgesellschaften veröffentlichen die Provi-
sionssätze im Internet. 

·  USA: Die Broker sind gezwungen, dem Kunden den Bezug der Courtage bekannt zu ge-
ben. 

 
Die Formel der Zukunft heisst also Kostentransparenz. Die Offenlegung der Courtage ist innert 
wenigen Monaten sozusagen Realität geworden. Bis jetzt haben wir jedoch nur vom Brokerge-
schäft gesprochen (ausser der Bemerkung zu Holland). Die Frage ist jedoch, inwieweit die Wett-
bewerbsregeln zwischen abhängigen und unabhängigen Vermittler nicht verzerrt werden, indem 
bei den erstgenannten nur die Offenlegung der Akquisitionskosten, d.h. ohne die in der Broker-
entschädigung ebenfalls enthaltenen Betreuungskosten verlangt wird. Dabei sei auf die Schwie-
rigkeiten der Versicherungsgesellschaften hingewiesen, welche kaum in der Lage sind, echte Net-
toquotierungen auszuweisen. 
 
 
Haftung des Brokers – Konsequenzen für Rolle des Brokers 
Durch die teilweise Nichtumsetzung der EU-Richtlinie können bei grenzüberschreitenden Ge-
schäften verschiedene Gesetze zur Anwendung kommen. Die EU-Richtlinie regelt die Gesetzes-
konflikte nicht. Jeder Vermittler haftet jedoch mindestens im Rahmen  der im Heimatland anwend-
baren Gesetze, auch im Falle einer restriktiveren Gesetzgebung im Gastland. 
 
Bei grenzüberschreitenden Geschäften ist es also empfehlenswert, mit lokalen Brokern zusam-
men zu arbeiten. Dadurch kann die Haftung eingeschränkt werden.  Wer anderseits vom Freedom 
of Service Agreement Gebrauch macht oder Beratungsdienstleistungen im Ausland erbringt, dem 
ist zu empfehlen, sich bei seinem Berufshaftpflichtversicherer zu vergewissern, dass diese Tätig-
keit in seiner Police auch wirklich eingeschlossen ist. 
 
Die Informationspflicht und die obligatorische Haftpflichtversicherung einerseits sowie die steigen-
de Komplexität der Versicherungs- und Risk Management-Beratung anderseits werden zu ver-
mehrten Haftungsfragen und somit zweifellos zur vermehrten Inanspruchnahme der Berufshaft-
pflicht-Versicherung führen. Weiter ist zu befürchten, dass die Rechts- und Instruktionskosten 
durch den herrschenden Gesetzes-Wirrwarr entsprechend hoch ausfallen und somit die Schaden-
statistik unnötig belasten könnten.  
 
Die Welt der Versicherungs- und Risk Management-Industrie wird sich auch in der Schweiz in den 
nächsten Jahren stark verändern. Die Rolle des Brokers ist aber in diesem verändernden Umfeld 
keineswegs zu unterschätzen.  Der Broker schafft Beziehungen und Vertrauen und vermag den 
Kunden  von der Wertschöpfung seiner Dienstleistungen zu überzeugen. Und zum Vertrauen ge-
hört auch die Kostentransparenz.   
 
Zu dieser Brokertätigkeit bekennen sich auch die grossen internationalen Industrieversicherer, wie 
dies mehrmals in Brüssel betont wurde.  In diesem Sinne sehen wir einem gesunden und erfolg-
reichen Brokermarkt mit Zuversicht entgegen. 
 
 
AUFNAHMEN 
 
Die Firma SRB Assekuranz Broker AG, Zürich, ist per 1. Juni 2005 als neues Mitglied aufgenom-
men worden. 
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GV 2006 
 
Die GV 2006 findet am 14. März 2006 im Swiss Re Centre for Global Dialogue, Gheistrasse 37, 
8803 Rüschlikon, statt.  
 
 
GV 2007 
 
Der Vorstand hat beschlossen, die GV 2007 wieder in der Westschweiz abzuhalten, und zwar am  
21. März 2007; als Ort ist das Musée Olympique, Quai d'Ouchy 1, Lausanne, vorgesehen. 
 
 
ÄNDERUNG IM SIBA-SEKRETARIAT 
 
Nach nur 4-monatiger Tätigkeit hat uns Frau Nicole Helfenstein wieder verlassen. Neu ist für uns 
Frau Christine Vogelsanger zuständig. Ihre Anschrift: 
 

Frau Christine Vogelsanger 
Sekretariat SIBA 
c/o MME Rechtsanwälte 
Kreuzstrasse 42 - 8008 Zürich  
Tel. 044 254 99 70  
Fax 044 254 99 60  
 

Wir wünschen Frau Vogelsanger einen guten Start. 
 
 
 
Zürich, 14. September 2005 
 
 
Für das SIBA-Info-Team:    Heinz Kuhn / Christine Vogelsanger 


